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Drittes Gesetz

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes


für das Land Brandenburg


Vom 2. Oktober 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I 
S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
23. September 2008 (GVBl. I S. 202, 207), wird wie folgt ge
ändert: 

1. Dem § 3 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Wird eine Steuer erhoben, kann durch Satzung festge
legt werden, dass der Steuerpflichtige Vorauszahlungen auf 
die Steuer zu entrichten hat, die er für den laufenden Veran
lagungszeitraum voraussichtlich schulden wird.“ 

2. Nach § 12 Abs. 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Bei der Erhebung eines Beitrages für den Anschluss 
an eine leitungsgebundene Einrichtung oder Anlage im Be
reich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nach 
§ 8 Abs. 7 oder die Möglichkeit eines solchen Anschlus
ses endet die Festsetzungsfrist frühestens mit Ablauf des 
31. Dezember 2011. Satz 1 gilt nur, soweit die Festset
zungsverjährung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Drit
ten Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengeset
zes für das Land Brandenburg vom 2. Oktober 2008 
(GVBl. I S. 218) noch nicht eingetreten ist.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 2. Oktober 2008 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Brandenburgisches Gaststättengesetz 
(BbgGastG) 

Vom 2. Oktober 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Gaststättengewerbe und Anwendungsbereich 

(1) Ein Gaststättengewerbe betreibt, wer gewerbsmäßig zum 
Verzehr an Ort und Stelle 

1. Getränke ausschenkt oder 

2. zubereitete Speisen verabreicht, 

wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen 
zugänglich ist. 

(2) Auf das Gaststättengewerbe finden die Vorschriften der Ge
werbeordnung soweit Anwendung, als nicht in diesem Gesetz 
besondere Bestimmungen getroffen worden sind. 

(3) Auf Kantinen für Betriebsangehörige sowie auf Betreuungs
einrichtungen der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Zolls 
oder der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Polizei 
finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 
Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Personenwagen von Eisen
bahnunternehmen und anderen Schienenbahnen, Schiffe und 
Reisebusse, in denen anlässlich der Beförderung von Personen 
gastgewerbliche Leistungen erbracht werden, mit Ausnahme 
von § 6 Abs. 2, § 7 Nr. 2 und § 10 Abs. 1 Nr. 7 und 10. 

§ 2 
Anzeigepflicht und Anzeigefrist 

(1) Wer im stehenden Gewerbe ein Gaststättengewerbe betrei
ben will, hat die Gewerbeanmeldung oder die Gewerbeummel
dung der für den betreffenden Ort zuständigen Behörde min
destens vier Wochen vor Beginn des Betriebes (Posteingang) 
entsprechend § 14 Abs. 1 der Gewerbeordnung schriftlich an
zuzeigen. In dieser Anzeige ist auch anzugeben, 

1. um welche Betriebsart es sich handelt und 

2. ob beabsichtigt ist, alkoholische Getränke anzubieten. 

Wird bei juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Verei
nen nach Bescheinigung der Anzeige eine andere Person zur 
Vertretung nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag be
rufen, so ist dies unverzüglich der Behörde mitzuteilen. 

(2) Wer anlassbezogen vorübergehend ein Gaststättengewerbe 
betreiben will, hat dies unter Verwendung des Vordrucks nach 
dem Muster der Anlage zu diesem Gesetz (Anzeige eines vo
rübergehenden Gaststättengewerbes - Gagev) zwei Wochen vor 
Beginn des Betriebes (Posteingang) der für den betreffenden 
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Ort zuständigen Behörde schriftlich anzuzeigen. Die Behörde 
bescheinigt den Empfang der Anzeige. Dies gilt nicht für den 
Gaststättenbetrieb nach § 3 Abs. 1 und im Reisegewerbe im 
Sinne von § 55 der Gewerbeordnung. 

(3) Der zuständigen Behörde sind Änderungen der Angaben 
nach Absatz 1 Satz 2 entsprechend § 14 Abs. 1 der Gewerbe
ordnung und nach Absatz 2 unter Verwendung des Vordrucks 
unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Die zuständige Behörde kann im begründeten Einzelfall 
von der Einhaltung der Frist nach den Absätzen 1 und 2 abse
hen. 

(5) Die zuständige Behörde kann den Betrieb untersagen, wenn 
die Anzeigen nach den Absätzen 1 und 2 nicht, nicht rechtzei
tig, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig erstattet wer
den. 

(6) Die zuständige Behörde hat die Daten der Anzeigen nach 
den Absätzen 1 bis 3 unverzüglich an die untere Bauaufsichts
behörde, die Lebensmittelüberwachungsbehörde sowie den Um
weltbereich der kreisfreien Städte, amtsfreien Gemeinden und 
Ämter zu übermitteln. Im Falle des Absatzes 2 hat die Über
mittlung zusätzlich an die Finanzbehörde und die für den Ar
beitsschutz zuständige Behörde zu erfolgen. 

(7) Der Betrieb eines Gaststättengewerbes im Reisegewerbe 
richtet sich nach Titel III der Gewerbeordnung. § 56 Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe b der Gewerbeordnung findet keine Anwendung. 
Länderspezifische Regelungen werden anerkannt. § 3 Abs. 3 
gilt entsprechend. 

§ 3 
Überwachung 

(1) Wenn der Ausschank alkoholischer Getränke im stehenden 
Gewerbe beabsichtigt ist, hat die zuständige Behörde nach der 
gemäß § 2 Abs. 1 erstatteten Gewerbeanzeige unverzüglich die 
Zuverlässigkeit der Anzeigenden zu überprüfen. Zu diesem 
Zweck sind zeitgleich mit der Gewerbeanzeige folgende Unter
lagen vorzulegen: 

1.	 ein Nachweis über das beantragte Führungszeugnis nach 
§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes, 

2.	 ein Nachweis über die beantragte Auskunft aus dem Ge
werbezentralregister zur Vorlage bei der Behörde nach § 150 
Abs. 5 der Gewerbeordnung und 

3.	 eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. 

Die Behörde kann von der Vorlage im Einzelfall absehen. § 35 
der Gewerbeordnung findet für die Untersagung auch vor Be
ginn des Betriebes eines Gaststättengewerbes entsprechende 
Anwendung. 

(2) Die zuständige Behörde kann den Ausschank nach Absatz 1 
befristet untersagen, wenn die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 1 bis 3 nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig vorge

legt werden oder die beantragten Unterlagen nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 und 2 nicht rechtzeitig vor Beginn des Ausschanks 
vorliegen. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Un
tersagung haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Unzuverlässig im Sinne des § 35 Abs. 1 der Gewerbeord
nung sind insbesondere diejenigen, die dem Trunke ergeben 
sind oder befürchten lassen, dass sie Unerfahrene, Leichtsinni
ge oder Willensschwache ausnutzen oder dem Alkoholmiss
brauch, verbotenem Glücksspiel oder der Hehlerei Vorschub 
leisten werden. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für den Ausschank von alkoholischen 
Getränken 

1.	 als unentgeltliche Kostproben, 

2.	 als unentgeltliche Nebenleistungen oder 

3.	 an Hausgäste in Verbindung mit einem Beherbergungsbe
trieb. 

§ 4 
Ausschank alkoholfreier Getränke 

Beim Ausschank alkoholischer Getränke sind auf Verlangen 
auch alkoholfreie Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle an
zubieten. Davon ist mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht 
teurer als das billigste alkoholische Getränk anzubieten. Der 
Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf der Grundlage des hoch
gerechneten Preises für einen Liter der betreffenden Getränke. 
Die zuständige Behörde kann für den Ausschank aus Automa
ten Ausnahmen zulassen. 

§ 5 
Nebenleistungen 

Im Gaststättengewerbe dürfen der Gewerbetreibende oder Drit
te auch außerhalb der zulässigen Ladenöffnungszeiten Zube
hörwaren an Gäste abgeben und ihnen Zubehörleistungen er
bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen zum alsbaldigen Ver
zehr oder Verbrauch Getränke und zubereitete Speisen, die sie 
in ihren Betrieben ausschenken oder verabreichen, sowie Fla
schenbier, alkoholfreie Getränke und Tabak- und Süßwaren an 
jedermann über die Straße abgeben. 

§ 6 
Anordnungen und Untersagungen 

(1) Zum Schutz der Gäste vor Gefahren für Leben oder Ge
sundheit können von der zuständigen Behörde jederzeit Anord
nungen erlassen werden. Pflichten, die die Gewerbetreibenden 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften, insbesondere zum Schutz 
der Jugend, der Beschäftigten, der Nachbarschaft oder der Um
welt haben, bleiben unberührt. 

(2) Aus besonderem Anlass kann der gewerbsmäßige Ausschank 
alkoholischer Getränke vorübergehend für eine bestimmte Zeit 
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und für einen bestimmten örtlichen Bereich ganz oder teilweise 
untersagt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffent
lichen Sicherheit oder Ordnung oder der Wahrung des Gesund
heitsschutzes erforderlich ist. 

(3) Die Beschäftigung einer Person im Gaststättengewerbe kann 
den Gewerbetreibenden untersagt werden, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass die Person die für ihre Tätigkeit 
erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. 

§ 7 
Allgemeine Verbote 

Es ist verboten, 

1.	 Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, 
die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthal
ten, durch Automaten auszuschenken oder abzugeben, 

2.	 in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an er
kennbar Betrunkene auszuschenken, 

3.	 das Verabreichen von Speisen von der Bestellung von Ge
tränken abhängig zu machen oder bei der Nichtbestellung 
von Getränken die Preise zu erhöhen, 

4.	 den Ausschank alkoholfreier Getränke von der Bestellung 
alkoholischer Getränke abhängig zu machen oder bei der 
Nichtbestellung alkoholischer Getränke die Preise zu erhö
hen, 

5.	 alkoholische Getränke in einer Art und Weise anzubieten, 
die darauf gerichtet ist, zu übermäßigem Alkoholkonsum 
zu verleiten. 

§ 8 
Vereine und Gesellschaften 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Ausschank alko
holischer Getränke finden auch auf Vereine und Gesellschaften 
Anwendung, die kein Gewerbe betreiben; dies gilt nicht für den 
Ausschank an Arbeitnehmer dieser Vereine oder Gesellschaf
ten. 

(2) Werden in Räumen, die im Eigentum dieser Vereine oder 
Gesellschaften stehen oder ihnen zum Gebrauch überlassen 
sind, alkoholische Getränke an Mitglieder der Vereine oder Ge
sellschaften ausgeschenkt, so finden die Vorschriften dieses Ge
setzes mit Ausnahme der §§ 4, 6 Abs. 1 und 2, §§ 7, 9 und 10 
Abs. 1 Nr. 4, 6, 7 und 9 bis 15 keine Anwendung. 

(3) Die Betreiber nach Absatz 2 haben der zuständigen Behörde 
ein gültiges Mitgliederverzeichnis auf Anforderung vorzulegen. 

§ 9 
Auskunft und Nachschau 

(1) Gewerbetreibende, die mit der Leitung des Betriebes beauf

tragten Personen und das im Betrieb beschäftigte Personal (Aus
kunftspflichtige) haben der zuständigen Behörde auf Verlangen 
die für die Überwachung des Gaststättengewerbes erforderlichen 
mündlichen und schriftlichen Auskünfte unentgeltlich zu ertei
len. 

(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung des 
Betriebes beauftragten Personen sind befugt, Grundstücke und 
Geschäftsräume der Auskunftspflichtigen zu betreten, dort Prü
fungen und Besichtigungen vorzunehmen, sich die geschäft
lichen Unterlagen vorlegen zu lassen und in diese Einsicht zu 
nehmen. Auskunftspflichtige haben die Maßnahmen nach Satz 1 
zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 15 Abs. 1 der 
Verfassung des Landes Brandenburg) wird insoweit einge
schränkt. 

(3) Auskunftspflichtige können die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus
setzen würde. 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.	 entgegen § 2 Abs. 1 und 2 eine Anzeige nicht, nicht rechtzei
tig, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig erstattet, 

2.	 entgegen § 2 Abs. 1 und 3 Änderungen gegenüber der er
statteten Anzeige nicht unverzüglich schriftlich mitteilt, 

3.	 entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 Unterlagen nicht zeitgleich mit 
der Anzeige vorlegt oder entgegen einer Untersagung nach 
§ 3 Abs. 2 Alkohol ausschenkt, 

4.	 entgegen § 4 Satz 1 keine alkoholfreien Getränke aus
schenkt oder entgegen § 4 Satz 2 nicht mindestens ein al
koholfreies Getränk nicht teurer als das billigste alkoholi
sche Getränk anbietet, 

5.	 über den in § 5 erlaubten Umfang hinaus Waren abgibt 
oder Leistungen erbringt, 

6.	 einer Anordnung nach § 6 Abs. 1 nicht, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

7.	 entgegen einem Verbot nach § 6 Abs. 2 alkoholische Ge
tränke ausschenkt, 

8.	 Personen beschäftigt, deren Beschäftigung ihm nach § 6 
Abs. 3 untersagt worden ist, 

9.	 einem Verbot des § 7 Nr. 1 über den Ausschank von Brannt
wein, branntweinhaltigen Getränken oder die Abgabe von 
Lebensmitteln, die Branntwein in nicht nur geringfügiger 
Menge enthalten, durch Automaten zuwiderhandelt, 
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10. entgegen dem Verbot des § 7 Nr. 2 in Ausübung eines Ge
werbes alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene aus
schenkt, 

11. entgegen dem Verbot des § 7 Nr. 3 das Verabreichen von 
Speisen von der Bestellung von Getränken abhängig macht 
oder bei der Nichtbestellung von Getränken die Preise erhöht, 

12. entgegen dem Verbot des § 7 Nr. 4 den Ausschank alkohol
freier Getränke von der Bestellung alkoholischer Getränke 
abhängig macht oder bei der Nichtbestellung alkoholischer 
Getränke die Preise erhöht oder entgegen dem Verbot des 
§ 7 Nr. 5 alkoholische Getränke anbietet, 

13. entgegen § 8 Abs. 3 kein gültiges Mitgliederverzeichnis 
auf Anforderung vorlegt, 

14. entgegen § 9 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

15. entgegen § 9 Abs. 2 den Zutritt zu den für den Betrieb ge
nutzten Grundstücken und Geschäftsräumen nicht gestattet 
oder die Einsicht in geschäftliche Unterlagen nicht gewährt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 11 
Ermächtigung 

Das für Wirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die für die Ausfüh
rung dieses Gesetzes zuständigen Behörden zu bestimmen. 

§ 12 
Übergangsvorschrift 

Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Gaststättengewerbe 
im stehenden Gewerbe oder im Reisegewerbe rechtmäßig aus

übt, hat dieses nicht erneut nach § 2 Abs. 1 oder § 55 der Ge
werbeordnung anzuzeigen. Bis zum Inkrafttreten dieses Geset
zes erteilte, gültige Gaststättenerlaubnisse nach § 2 Abs. 1 des 
Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I 
S. 2246), gelten im Sinne von § 55a Abs. 1 Nr. 7 der Gewerbe
ordnung fort. Im Rahmen des § 5 des Gaststättengesetzes er
teilte Verfügungen bleiben bestehen. 

§ 13 
Ersetzung von Bundesrecht 

Dieses Gesetz ersetzt im Land Brandenburg das Gaststätten
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Novem
ber 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246). 

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gaststättenverordnung vom 30. Januar 1992 
(GVBl. II S. 60), geändert durch Verordnung vom 5. Dezem
ber 1995 (GVBl. 1996 II S. 2), außer Kraft. 

Potsdam, den 2. Oktober 2008 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch
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Anlage (zu § 2 Abs. 2 BbgGastG) 
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Bekanntmachung

über das Inkrafttreten des Zehnten Staatsvertrages

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge


(Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)


Vom 23. September 2008 

Nach Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes zu dem Zehnten Staatsver
trag vom 19. Dezember 2007 zur Änderung rundfunkrechtlicher 
Staatsverträge (Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom 
11. Juni 2008 (GVBl. I S. 144) wird bekannt gegeben, dass der 
Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Abs. 3 am 1. September 2008 
in Kraft getreten ist. 

Potsdam, den 23. September 2008 

Der Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg 

Matthias Platzeck 



224 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 13 vom 6. Oktober 2008 

Herausgeber: Der Präsident des Landtages Brandenburg.

Der Bezugspreis beträgt jährlich 46,02 EUR (zzgl. Versandkosten + Portokosten). Die Einzelpreise enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Einweisung kann jederzeit erfolgen.


Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Landtages Brandenburg.

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein.


Die Lieferung dieses Blattes erfolgt durch die Post. Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw. Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind

an die Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten.


Herstellung, Verlag und Vertrieb: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, Karl-Liebknecht-Straße 24–25, Haus 2,

14476 Golm (bei Potsdam), Telefon Potsdam (03 31) 56 89 - 0



